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Text 

Nationales Ziel für die Reduzierung des AEI 

§ 3b. Das nationale Ziel für die Reduzierung des AEI ist das Ziel, den AEI 2020 im Vergleich zum 
AEI 2011 um einen Prozentsatz, der im Anhang XIV der Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa, ABl. Nr. L 152 vom 11. Juni 2008 S. 1, als Ziel festgelegt ist, zu reduzieren. Das 
Ziel soll schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit verringern und soll möglichst in dem 
vorgegebenen Zeitraum erreicht werden. 
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